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Reifende, die während des oft nur kurzen Aufenthaltes auf einer Station den Abort
benutzen wollen, müllen ihn nicht allein auf kürzeltem Wege erreichen können,
londern es [011 ihnen unter allen Umltänden eripart bleiben, die Bahnlteiglperre,
bezw. die Einrichtungen für Ausübung der Fahrkartenprüfung zweimal pallieren
zu müllen. Die Anordnung ilt demnach [0 zu treffen, daß letzteres nicht not-

wendig ilt.

Wenn der Abortbau auch von den Wartelälen ohne weiteres erreichbar
[ein toll, [0 muß die Fahrkartenprütung vor dem Betreten der Warteiäle gelchehen.
llt dies nicht möglich, muß lie vielmehr beim Austreten der Reifenden nach dem
Bahnlteig vorgenommen werden, [0 muß man:

entweder die Aborte in die Bahnlteigiperre einbeziehen und alsdann für die
Reifenden der kurze Zeit haltenden Züge beiendere Aborte voriehen,

oder für die abfahrenden Reifenden im Empfangsgebäude (nahe am Eingang,
bezw. an den Warteräumen) Aborte anordnen und den Bahnlteig [amt dem
darauf errichteten Abort—

bau den beiden Arten Fig. 89.

von Reifenden über—
lallen.

Hierbei wird es
nicht lelten erforderlich,
belonders auf älteren
Stationen, längs des
Empfangsgebäudes auf
eine bald kleinere, bald
größere Länge vom
Hauptbahnlteige einen
Streifen durch eine
Schranke abzuteilen, der
dann der Bahnlperre zu
dienen hat. In dieler
Schranke angebrachte

  

  

 

Freiabort mit durchgehender Bahniteiglperre
“ __ auf den lächlilchen Staatseilenbahnen.

Turchen fuhren zu dem „m w. Gr,

nicht eingefriedigten
Teile des Bahnlteiges, bezw. zu den Zügen, und an dielen Türchen wird die Fahr—
kartenprütung ausgeübt. Wenn die zu den Warte- und Erfriichungsräumen ge—
hörige Abortgruppe in der gleichen Gebäudeflucht wie diele gelegen und vom
Bahnlteig aus zugänglich ilt, lo muß die erwähnte Schranke bis zu den Abort—
türen verlängert werden, Iobald die Aborte innerhalb der Bahnl'teiglperre ver—
bleiben tollen.

Der vorhin erwähnte preußilche Minilterialerlaß lpricht iich in Art. 7 über
diefen Oegenitand wie folgt aus:

„Bei den Einrichtungen für die Ablperrung find die Aborte im allgemeinen als Zubehör

der Warteräume anzulehen und wie diele zu behandeln. Liegen die Warteräume außerhalb der
Sperre, lo iit, wenn nicht beiondere Verhältnille eine andere Anordnung zweckmäßig erfcheinen

lallen, zwilchen den Warteräumen und den Aborten auf der Bahnlteigieite ein nötigenfalls auch

nach der Vorplatzieite einzufriedigender Weg vorzuiehen, in dellen bahnl'eitiger Eintriedigung die
Offnungen fiir die Prüfung der Fahrkarten anzulegen [ind In lolchen Fällen iind bel'0ndere, un—
mittelbar vom Bahnfteig aus zugängliche Aborte in der Regel nicht vorzulehen.

Liegen die Warteiäle und Aborte innerhalb der Sperrung, to find nur ausnahmsweife

Pilioirltände oder Aborte außerhalb der Sperre auf den Bahnhofsvorplätzen anzuordnen . . .“


